
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/10/29 98/07/0113
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1998

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren
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Norm

AVG §73 Abs1;

AVG §73 Abs2;

B-VG Art132;

VwGG §27 Abs1 idF 1995/470 ;

VwGG §27;

VwRallg;

WRG 1959 §21;

WRG 1959 §29 Abs1;

Rechtssatz

Bei einem Wiederverleihungsverfahren nach § 21 WRG und bei dem nach § 29 Abs 1 WRG durchzuführenden

Verfahren handelt es sich um zwei voneinander zu unterscheidende und getrennt zu beurteilende Verfahren. Wie die

WasserrechtsBeh zur Durchführung des in § 29 Abs 1 WRG vorgeschriebenen Verfahrens bei Vorliegen seiner

Tatbestandsvoraussetzungen verp>ichtet ist, so tri@t sie - davon völlig unabhängig - Entscheidungsp>icht auch über

einen vom Konsensträger gestellten Wiederverleihungsantrag (Hinweis E 8.4.1997, 96/07/0153).
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